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Weimarer Reichsverfassung, Artikel 018

"Die Gliederung des Reichs in Länder soll unter möglichster

Berücksichtigung des Willens der beteiligten Bevölkerung der

wirtschaftlichen und kulturellen Höchstleistung des Volkes dienen.

Die Änderung des Gebiets von Ländern und die Neubildung von

Ländern innerhalb des Reichs erfolgen durch verfassungsänderndes

Reichsgesetz. 

Stimmen die unmittelbar beteiligten Länder zu, so bedarf es nur eines

einfachen ReichsgesetzeS. 

Ein einfaches Reichsgesetz genügt ferner, wenn eines der beteiligten

Länder nicht zustimmt, die Gebietsänderung oder Neubildung aber

durch den Willen der Bevölkerung gefordert wird und ein überwiegendes

Reichsinteresse sie erheischt. 

Der Wille der Bevölkerung ist durch Abstimmung festzustellen. Die

Reichsregierung ordnet die Abstimmung an, wenn ein Drittel der zum

Reichstag wahlberechtigten Einwohner des abzutrennenden Gebiets es

verlangt. 

Zum Beschluß einer Gebietsänderung oder Neubildung sind drei Fünftel

der abgegebenen Stimmen, mindestens aber die Stimmenmehrheit

der Wahlberechtigten erforderlich. Auch wenn es sich nur um

Abtrennung eines Teiles eines preußischen Regierungsbezirkes, eines

bayerischen Kreises oder in anderen Ländern eines entsprechenden

Verwaltungsbezirkes handelt, ist der Wille der Bevölkerung des ganzen

in Betracht kommenden Bezirkes festzustellen. Wenn ein räumlicher

Zusammenhang des abzutrennenden Gebiets mit dem Gesamtbezirke

nicht besteht, kann auf Grund eines besonderen Reichsgesetzes der

Wille der Bevölkerung des abzutrennenden Gebiets als ausreichend

erklärt werden. 

Nach Feststellung der Zustimmung der Bevölkerung hat die

Reichsregierung dem Reichstag ein entsprechendes Gesetz zur

Beschlußfassung vorzulegen. 

Entsteht bei der Vereinigung oder Abtrennung Streit über die

Vermögensauseinandersetzung, so entscheidet hierüber auf Antrag einer

Partei der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich."
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